
 

Stadt Offenburg

       

 

R i c h t l i n i e n  
 

für die Sport- und Freizeitsportförderung 
 

der Stadt Offenburg 
 
 

- Verleihung von Auszeichnungen durch die Stadt Offenburg - 
 
 
 
 

I.  Vorbemerkung 
 

Um Sportler/innen aus Offenburger Vereinen für ihre hervorragenden 
Leistungen sowie Personen, die sich außergewöhnliche Verdienste um den 
Sport erworben haben, gebührend zu ehren, verleiht die Stadt Offenburg: 

 
 ,,Sportplaketten" in Bronze, Silber, Gold jeweils mit Urkunde 
 
 ,,Sportehrennadel" mit Urkunde 
 
 ,,Sportehrenbrief mit Ehrennadel“ und Urkunde 
 
 

Im Rahmen der Sportlerehrung werden jährlich aktive Sportler/innen und 
Mannschaften aus Offenburger Sportvereinen für ihre hervorragende 
Leistungen als 
 
B- / A-Jugend-Sportler/in des Jahres 
 
B- / A-Jugend-Mannschaft des Jahres  
 
Sportler/in des Jahres 

 
Mannschaft des Jahres gewürdigt. 

 
 



II.  Ehrungsrichtlinien 
 
 

1. Aktiven-Sportplakette 
 
 
1.1  Die Sportplakette in Gold wird verliehen an: 
  

Teilnehmer/in an Olympischen Spielen, auch Paralympics 

 
1.-12. Sieger/in bei Welt- oder Europameisterschaften in einer olympischen Sportart 

  
1.-12. Sieger/in bei Junioren-Welt- oder Junioren-Europameisterschaften in einer 
olympischen Sportart 

 
1.-3. Sieger/in bei Welt- oder Europameisterschaften in einer nicht-olympischen 
Sportart 

 
1.-3. Sieger/in bei Junioren-Welt- oder Junioren-Europameisterschaften in einer nicht-
olympischen Sportart 

 
Internationale Deutsche/r Meister/in 

 
Deutsche/r Meister/in 

 
Deutsche/r Junioren-Meister/in 

 
 1. Platz in der Deutschen Rangliste 

 
Inhaber/in von Welt-, Europa- und Deutschen Rekord(en) 

 
 
1.2 Die Sportplakette in Silber wird verliehen an: 
 
 Teilnehmer/in an Welt- oder Europameisterschaften in einer olympischen Sportart  

 
Teilnehmer/in an Juniorenwelt- oder Junioren-Europameisterschaften in einer 
olympischen Sportart 

 
4.-12. Sieger/in bei Welt- oder Europameisterschaften in einer nicht-olympischen 
Sportart 

 
4.-12. Sieger/in bei Junioren-Welt- oder Junioren-Europameisterschaften in einer nicht-
olympischen Sportart 

 
2.-3. Sieger/in bei Internationalen Deutschen Meisterschaften 

 
  2.-3. Sieger/in bei Deutschen Meisterschaften 

 
 2.-3. Sieger/in bei Deutschen Juniorenmeisterschaften 

 
 2.-3. Platz in der Deutschen Rangliste 

 
 Süddeutsche/r Meister/in (Landesgruppenmeister) 

 



Süddeutsche/r Juniorenmeister/in (Landesgruppe) 

 
Inhaber/in von Landesrekorden 

 
 

1.3 Die Sportplakette in Bronze wird verliehen an: 
 
 Teilnehmer/in an Welt- oder Europameisterschaften in einer nicht-olympischen Sportart  

 
Teilnehmer/in an Juniorenwelt- oder Junioren-Europameisterschaften in einer nicht-
olympischen Sportart 

 
4.-8. Sieger/in bei Internationalen Deutschen Meisterschaften 

 
  4.-8. Sieger/in bei Deutschen Meisterschaften 

 
 4.-8. Sieger/in bei Deutschen Juniorenmeisterschaften 

 
 4.-8. Platz in der Deutschen Rangliste 

 
  2.-3. Sieger/in bei Süddeutschen Meisterschaften (Landesgruppe) 

 
2.-3. Sieger/in bei Süddeutschen Juniorenmeisterschaften (Landesgruppe) 

 
Baden-Württembergische/r Meister/in 

 
Baden-Württembergische/r Juniorenmeister/in 

 
 

2. Senioren-Sportplakette 
 
 
2.1 Die Senioren-Sportplakette in Gold wird verliehen an: 
 

1.-12. Sieger/in bei World Masters Games 
 

1.-8. Sieger/in bei Welt- oder Europameisterschaften 
 

Internationale Deutsche/r Meister/in 
 

Deutsche/r Meister/in 
 
 1. Platz in der Deutschen Rangliste 
 
 Inhaber/in von Welt-, Europa- oder Deutschen Rekord(en) 

 
 
2.2 Die Senioren-Sportplakette in Silber wird verliehen an: 
 

13.-20. Sieger/in bei World Masters Games 

 
9.-16. Sieger/in bei Welt- oder Europameisterschaften 

 
2.-3. Sieger/in bei Internationalen Deutschen Meisterschaften 

 
2.-3. Sieger/in bei Deutschen Meisterschaften 



 
2.-3. Platz in der Deutschen Rangliste 

 
Inhaber/in von Landesrekorden 

 
 
2.3  Die Senioren-Sportplakette in Bronze wird verliehen an: 
 

Süddeutsche/r Meister/in (Landesgruppe) 

 
Baden-Württembergische/r Meister/in 

 
 

3. B- / A-Jugend-Sportplakette 
 
 
3.1 Die Jugend-Sportplakette in Gold wird verliehen an: 
 

1.-12. Sieger/in bei Olympischen Jugendspielen 

 
1.-12. Sieger/in bei Olympischen Festival der Europäischen Jugend 

 
1.-8. Sieger/in bei Jugend-Welt- oder Jugend-Europameisterschaften 

 
Deutsche/r A-Jugendmeister/in 

 
Deutsche/r B-Jugendmeister/in 

 
 1. Platz in der Deutschen Rangliste 

 
Inhaber/in von Welt-, Europa- oder Deutschen Rekord(en) der Jugend 

 
 
3.2 Die Jugend-Sportplakette in Silber wird verliehen an: 
 

Teilnehmer/in an Olympischen Jugendspielen oder Olympischen Festival der 
Europäischen Jugend 

 
Teilnehmer/in an Jugendwelt- oder Jugend-Europameisterschaften 

 
2.-4. Sieger/in bei Deutschen A-Jugendmeisterschaften 

 
2.-4. Sieger/in bei Deutschen B-Jugendmeisterschaften 

 
2.-3. Platz in der Deutschen Ranglisten 

 
Süddeutsche/r A-Jugendmeister/in (Landesgruppe) 

 
Süddeutsche/r B-Jugendmeister/in (Landesgruppe) 

 
Inhaber/in von Landesrekorden 

 
 
3.3 Die Jugend-Sportplakette in Bronze wird verliehen an: 
 

5.-8. Sieger/in bei Deutschen A-Jugendmeisterschaften 



5.-8. Sieger/in bei Deutschen B-Jugendmeisterschaften 

 
2. und 3. Süddeutsche/r A-Jugendmeister/in (Landesgruppe) 

 
2. und 3. Süddeutsche/r B-Jugendmeister/in (Landesgruppe) 

 
1. und 2. Baden-Württembergische/r A-Jugendmeister/in 
 
1. und 2. Baden-Württembergische/r B-Jugendmeister/in 

 
1.-2. Platz in der Baden-Württembergischen Rangliste 

 
Badische/r A-Jugendmeister/in 

 
Badische/r B-Jugendmeister/in 

 
1. Platz in der Badischen Rangliste 

 
 

3.4 C- / D-Jugendsportplakette 
 

Die Auszeichnung der C- und D-Jugendlichen mit der Jugendsportplakette und 
Urkunde erfolgt analog nach den Ehrungskriterien der Ziffern 3.1. - 3.3. 

 
 

4. Schulmannschafts-Ehrung - Jugend trainiert für Olympia - 

 
 

Erfolgreiche Schulmannschaften auf Oberschulamts-, Landes- und Bundesebene 
erhalten auf Antrag einen Zuschuss. 
Die Ehrung der Schulmannschaften mit einem Geldpreis und Auszeichnung mit Urkunden 
erfolgt jeweils durch die Schulleitung im Rahmen einer entsprechenden Schulveranstaltung.  
Die verantwortlichen Sportlehrer/innen erhalten als Anerkennung einen Sachpreis. 

 
 

5. Jugend- und Vereins-Mannschaftsehrungen 
  (keine Senioren/innen) 

 
 
5.1 Vereinsmannschaften, die in der jeweils abgelaufenen Spielsaison die Meisterschaft errungen 

haben und in die nächsthöhere Spielklasse (Liga) aufsteigen, werden mit der Sportplakette  
in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet. 

 Bundesliga-Meister   Gold 
  2. Bundesliga-Meister   Silber 
 Regionalliga-Meister   Silber 
 Oberliga-Meister   Bronze 

 
 
 
 
 
 
 



6. B- / A-Jugend-Sportler/in und Sportler/in des Jahres  
 

 B- / A-Jugend-Mannschaft und Mannschaften des  
Jahres (keine Senioren/innen) 

 
6.1 Sportler/innen und Mannschaften) aus den Offenburger Sportvereinen erzielen jährlich in den   

unterschiedlichsten Sportarten hervorragende Leistungen. 
Die jeweiligen Erfolge der Sportler/innen und Mannschaften werden im Rahmen der jährlichen 
Sportlerehrung gewürdigt. 
Aus diesem Kreis der Sportler/innen und Mannschaften werden jährlich eine Sportlerin, 
ein Sportler und eine Mannschaft des Jahres gewählt und ausgezeichnet. 

 
6.2 Für die Wahl der/s Sportlers/Sportlerin und der Mannschaft des Jahres können nur Mitglieder  

und Mannschaften der Offenburger Sportvereine, die für den meldenden Verein aktiv sind 
bzw. im abgelaufenen Jahr waren, nominiert werden. (Auswahlverfahren siehe Abschnitt III. 
Tz.4.4). 

 
 
6.3 Die jeweils Erstplatzierten erhalten als Auszeichnung einen Pokal und Sachpreise. 

 
 

7. Sportehrenbrief 
 
 

Der Sportehrenbrief mit Ehrennadel wird Personen verliehen, die sich außergewöhnlich um 
den  
Sport in Offenburg verdient gemacht haben. Leistungen im aktiven Sport und/oder im 
Ehrenamt, sowohl örtlich aus auch auf regionaler und überregionaler Verbandsebene, zählen 
zu den Auswahlkriterien. 

 
 

8. Sportehrennadel 
 
 
8.1 Vereinsführungskräfte 
 

Personen, welche sich als Vereinsführungskräfte, Trainer/innen um den Sport in Offenburg 
verdient gemacht haben, erhalten eine Sportehrennadel mit Urkunde. 
Voraussetzungen hierfür sind: 
Mindestens eine 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Verein oder die Auszeichnung mit 
der goldenen Vereinsehrennadel und die Auszeichnung auf Verbandsebene mit der  
silbernen Ehrennadel oder der silbernen Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. 

 
 
8.2 Trainer/innen/Sportlehrer/innen 
 

Erfolgreiche Trainer/innen und Sportlehrer/innen aus Offenburger Vereinen bzw. Schulen  
erhalten die Sportehrennadel mit Urkunde, wenn sie über einen längeren Zeitraum 
Sportler/innen und Schüler/innen auf regionalen und überregionalen Meisterschaften bzw. 
Landes- und Bundesfinale zu wiederholten Titelgewinnen geführt haben. 

 
 
 



9. Verbände mit besonderer Aufgabenstellung 
 

Der Titelgewinn eines/r  

 
Weltmeisters/in  
Europameisters/in  
Deutschen Eisenbahnmeisters/in  
Deutschen Jugendkraftmeisters/in  
Deutschen Polizeimeisters/in  
Deutschen Postmeisters/in  
Deutschen Hochschulmeisters/in  
in ihrem Verband wird mit einer Sportplakette in Bronze gewürdigt. 

 
Eine Ehrung der Sportler/innen und Mannschaften erfolgt im Rahmen einer Vereinsfeier bzw.  
Jahreshauptversammlung durch den Vereinsvorsitzenden. 

 
 

10. Breitensport-Ehrungen 
 

Um den Breitensport in seiner Bedeutung zu unterstreichen, wird an Freizeitsportler/innen die  
Sportplakette mit Urkunde verliehen, sofern sie die Prüfung für das Goldene 
Sportabzeichen  
wie folgt wiederholt haben: 

 
25maliger Erwerb des Goldenen Sportabzeichens = Sportplakette in Bronze 
30maliger Erwerb des Goldenen Sportabzeichens = Sportplakette in Silber 
35maliger Erwerb des Goldenen Sportabzeichens = Sportplakette in Gold 
4omaliger Erwerb des Goldenen Sportabzeichens = Sportplakette in Gold 

     mit Wiederholungszahl 
Eine Ehrung der Sportler/innen erfolgt im Rahmen der Vereinsfeier bzw. 
Jahreshauptversammlung durch den jeweiligen Vereinsvorsitzenden. 

 
 

11. Sonderehrungen 
 
 

Außerordentliche Leistungen 
 

Die Sportplakette in Gold, Silber und Bronze kann auch an Sportler/innen oder 
Mannschaften für jahrelange außerordentliche Leistungen verliehen werden, die eine 
Zuordnung zum Spitzensport rechtfertigen.  
So können die Sportplaketten auch für Leistungen, die der Erringung von Meisterschaften 
gleichzusetzen sind, verliehen werden (z.B. Mitwirkung in einer Deutschen 
Nationalmannschaft, Bundespokal, Regionalmeisterschaft). 

 
 

III. Generelle Regelungen 
 
 
1. Einzel-Sportler/innen-Ehrung und Mannschafts-Ehrungen 
 

Die Verleihung der Sportplakette in Gold, Silber oder Bronze an Einzelpersonen und 
Mannschaften orientiert sich grundsätzlich an der erreichten Platzierung in der jeweiligen 
Sportart/-disziplin (siehe Abschnitt II., Tz 1-6.).  
Die Sportplakette mit Jahreszahl wird mit einer Urkunde an einem Sportler/in bzw. Mannschaft 



für die gleiche Disziplin nur einmal pro Sportjahr für die höchste erreichte sportliche Leistung 
verliehen. 
Bei Mannschaftswettkämpfen erhält jeder Sportler/in eine Sportplakette mit Urkunde;  
der Verein erhält eine Mannschaftsurkunde (bei mehreren Mannschaftserfolgen wird jeweils  
nur die höchste erreichte sportliche Leistung geehrt). 

 
Die Verleihung der Sportplakette mit Urkunde erfolgt nur für Leistungen, die von 
Fachverbänden, die dem Deutschen Olympischen Sportbund und Internationalen 
Sportfachverbänden angeschlossen sind, anerkannt wurden und an Sportler/innen oder 
Mannschaften, die als Mitglieder einem Offenburger Verein angehören und/oder Ihren 
ständigen Wohnsitz in Offenburg haben. 

 
Die Jugendklassen werden dem kalendarischen Alter in Anlehnung an den nationalen 
Standard wie nachfolgend dargestellt zugeordnet. 

 
Jugendklasse:         Alter: 
Junioren                    U 23  
A-Jugend                  U 20 
B-Jugend                  U 18  
C-Jugend                  U 16 
D-Jugend                  U 14 

 
Eine Ehrung in der Kategorie „Junioren“ erfolgt nur, wenn diese auch amtlich ausgeschrieben 
wurde.  

 
 
2. Vorschlagsrecht 
 

Vorschlagsrecht für Ehrungen haben der Sportkreis Offenburg, die Gemeinderatsfraktionen, 
die Stadtverwaltung, die Sportvereinsvorsitzenden. 
Die Vorschläge für die einzelnen Sportlerehrungen der Vereine sind jährlich neu zu 
beantragen. 

 
 
3. Zusammensetzung der Sport-Kommission 
 

Die Sportkommission besteht aus dem Sportdezernenten, der den Vorsitz hat und 
stimmberechtigt ist, je einem Vertreter der Fraktionen und drei Vertreter des Sportkreises. 

 
 
4. Verfahren 
 

Verwaltung und Sportkreis Offenburg beraten und beschließen über die Sportehrungsanträge 
zur jährlichen Sportlerehrung der Stadt Offenburg. Sollte im Einzelfall keine einvernehmliche 
Einigung zwischen Sportkreis Offenburg und Verwaltung erzielt werden, wird die 
Sportkommission einberufen. 
 In diesen Fällen bemüht sich die Sportkommission zu einstimmigen Ergebnissen zu kommen, 
im Konfliktfall entscheidet die Mehrheit. 

 
 
4.1 Sportler/innen, Mannschaften und ehrenamtliche Vereinsvertreter/innen 

sowie Trainer/innen und Sonderehrungen 
 

Die Sportkommission prüft die eingereichten Vorschläge auf Leistung und 
Teilnahmeberechtigung entsprechend den Vorgaben aus Abschnitt II. 

 
 



 
4.2 Sportehrennadel und Sportehrenbrief 
 

Die Sportkommission ermittelt mit folgenden Stimmenverteilung den/die Kandidaten: 

 
Verwaltung   1 Stimme 
Fraktion CDU 3 Stimmen, SPD 2 Stimmen, Bündnis 9/Grüne 1 Stimme,  FWV 

1 Stimme, FDP 1 Stimme 
Sportkreis  3 Stimmen 

 
 
4.3 Sportler/in und Mannschaft des Jahres (einschl. B-/A-Jugend) 
 

Die Sportkommission prüft die eingereichten Vorschläge auf Leistung und 
Teilnahmeberechtigung und erstellt eine Wahlliste mit je max. 10 Vorschlägen für 
Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften. 
Jedes Mitglied der Sportkommission hat insgesamt 10 Punkte zu vergeben, die bis max. 3  
Punkte pro Bewerber/in kumuliert werden können. 
Die/der Sportler/in bzw. Mannschaft mit der jeweils höchsten Punktzahl ist Sportler/in bzw. 
Mannschaft des Jahres.  

 
 

IV. Zeitpunkt / Termin 
 
 

Die Sportlerehrungen finden jährlich statt. 

 
Der Oberbürgermeister bestimmt den jeweiligen Ehrungstermin sowie die Art der 
Durchführung der B- / A-Jugend-, Aktiven- und Senioren-Ehrungen. 

 
 

V. Inkrafttreten 
 

 
Diese Richtlinien treten am 01.08.2013 in Kraft. 

 
 

Offenburg, den 22.07.2013 
 
 
 

gez. 
Edith Schreiner 
Oberbürgermeisterin 

 
 
 
 


